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Seelsorgegeistlichkeit rechtlich verpflichtet? Aazu die eiIn-
schlägigen Verhältnisse der bayerischen evangelischen Kıirchen ösel
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Uurc die Weimarer Verfassung wurde die alte Staatskirchenhoheit
aufgehoben. Für dıe en das ZUTr olge, daß Stelle des ruheren
Sonderrechtes das allgemeine Vereinsrecht Fra Die entstandenen
Verhältnisse untersucht Utz in einem 151 Seiten umfTassenden HC unter
steter Bezugnahme auft das alte CC un die alte Kechtsübung. en
schon VOT der Staatsumwälzung vorhandenen en und NiederlassungenDbleiben hre Rechte als OTiIentliche Körperschaften; die erhalten S1e
nach den allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen, diıe einfache
Kechtsfähigkeit ekommen S1e i b6 el die Eintragung in das Vereinregister.,In der Errichtung Von Ordenshäusern, im Vermögenserwerb, der OVvVIzen-
auinahme USW. Tallen die bisherigen Einschränkungen WCS ıne AT
hebung könnte Von Staatswegen 1Ur erfolgen, Wenn der en mit seinen
Zwecken in Gegensatz den Staatsgesetzen käme. Austritt oder Ausschlie-
Bung eines Mitgliedes en keine bürgerlich-rechtlichen Ansprüche auTt Ent-
gelt oder Unterhalt ZUT olge och weniger Sind CS die Einzelheiten
(unter denen noch auft dıe ausifüuhrlıc dargestellten Bestimmungen über die
Schulen der Ordensleute besonders hingewiesen sel), die dem ucC
seinen Wert verleihen, als die gründliche geschic  iche und prinziıpielleBehandlung der einschlägigen Fragen. elite werden alle Hausobern

Abt, PNOT, Sup  9 uardıan USW. ZUu den superiores majores 1m Sinne
des Kirchenrechtes gezählt; VOoOnNn den Lokalobern ist jedoch 88 ein Abt SUN
Juris superi0r major (GIE; Can 488, ö)

Die DIS eute uUumstrı  ene Frage, ob die Leistungen des bayerischenStaates die Seelsorgegeistlichkeit auf einer Kechtspflicht oder einer bloß
moralıischen Pflicht beruhen, also ireiwilliger atur SIind, kann LUr rechts-
geschichtlich entischıeden werden. In emsiger Sammeltätigkeit hat reßdas einschlägige aterı1a aus den Werken der Rechtslehrer un Historiker,den Entscheidungen der OoODersten eNorden un den Kammerverhandlungenzusammengetragen. Die Lösung bringt eine aus der geschichtlichen Rechts-
Jage heraus gegebene Deutung der SS des Keichsdeputationshauptschlussesüber die Säkularisation un die durch alle Jahrhunderte festgehaltene weck-
bestimmung der Kirchengüter iür den Gottesdiens Als Rechtsnachfolgerder kirchlichen Eigentümer hat der aa Von RKechts 32A die Lasten
tragen, die aut dem Kirchengut ruhen, un er NIC bloß für die hemals
inkorporierten Stiftspfarreien, sondern allgemeın ür die notwendigen seel-
sorglichen Bedürifnisse aufzukommen, Soweıt dieselben N1IC. d Uus dem St{17-
LunNgsvermögen Destritten werden können. Dagegen kann eine CNadlos-
haltung auTt TUn der Entlastungsgesetzgebung Von 1848 und der Inflation
(gegen Scharnag]l und üttner rechtlich Nıc gefordert werden

eig


